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Der Rat beschloss am 11. Februar 2008, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Arti-
kel 175 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen:

„Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anstrengungen der Mitgliedstaa-
ten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur
Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020“.

Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz nahm
ihre Stellungnahme am 4. Juni 2008 an. Berichterstatter war Herr MORKIS.

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 446. Plenartagung am 9./10. Juli 2008 (Sitzung vom 9. Juli) mit
116 gegen 2 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme:

1. Zusammenfassung der Bemerkungen und Empfehlungen
des EWSA

1.1 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, den Mit-
gliedstaaten eine Verteilung der Lasten bei der Bekämpfung des
Klimawandels vorzuschlagen, wenn es um die Erfüllung der
gemeinschaftlichen Verpflichtung geht, von 2013 bis 2020 die
Treibhausgasemissionen aus nicht unter die Richtlinie
2003/87/EG (nicht unter das EU-Emissionshandelssystem (EU-
EHS)) fallenden Quellen zu reduzieren.

1.2 Der Ausschuss erkennt die führende Rolle der EU bei den
internationalen Verhandlungen zu den Umwelt- und Klima-
schutzverpflichtungen an und befürwortet diese. Durch die Ver-
pflichtungen, die sie eingegangen ist, geht die EU mit gutem Bei-
spiel voran und versucht, andere Länder anspornen und zu ver-
gleichbaren Maßnahmen bewegen.

1.3 Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Zivilgesell-
schaft bei der Umsetzung der Entscheidung und der Erfüllung
der von den Ländern eingegangenen Verpflichtungen eine sehr
wichtige Rolle zukommt. Die Mitgliedstaaten sollten gesellschaft-
liche Initiativen, die zur Verringerung der Treibhausgasemissio-
nen beitragen, mehr fördern und Konzepte zur Unterstützung
solcher Initiativen schaffen:

— Die Zivilgesellschaft könnte generell eine wichtige Rolle bei
der Durchführung der Entscheidung spielen. Deshalb müssen
die Anforderungen der Entscheidung und die Mittel für
deren Durchführung in jedem Mitgliedstaat besser bekannt
gemacht werden.

— Außerdem ist größeres Gewicht auf Aufklärungskampagnen
zu legen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und ihr
Verständnis der Notwendigkeit zu fördern, dass Anstrengun-
gen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen unter-
nommen werden müssen.

— Darüber hinaus ist die Ausbildung von Fachleuten und die
allgemeine Aufklärung der Öffentlichkeit im Bereich Energie-
sparen, Umweltschutz und Klimawandel dringend erfor-
derlich.

1.4 Der Ausschuss vertritt die Meinung, dass Maßnahmen
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen so durchgeführt
werden sollten, dass sie langfristig die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit Europas sichern und sogar steigern. Die Entwick-
lung erneuerbarer Energieträger sowie energieeffizienter Pro-
dukte und Produktionsverfahren wird weltweit immer mehr
gefragt sein, und Europa erwachsen Wettbewerbsvorteile aus sei-
ner weltweit führenden Stellung in vielen dieser Bereiche. Die
EU und die Mitgliedstaaten müssen die diesbezügliche Forschung
und Entwicklung unterstützen.

1.5 In Artikel 3 Absatz 3 des Entscheidungsentwurfs ist vor-
gesehen, dass Mitgliedstaaten vom nachfolgenden Jahr eine
Menge an Treibhausgasemissionen vorweg in Anspruch nehmen
können, die 2 % ihrer Obergrenze entspricht, oder bei Nichtaus-
schöpfung der in Absatz 2 des Entscheidungsentwurfs festgeleg-
ten Menge diese für das nachfolgende Jahr anrechnen lassen dür-
fen. Die Anrechnungsmöglichkeit von 1 Jahr bietet keine ausrei-
chende Flexibilität, wenn große Projekte umgesetzt und gute
Ergebnisse erzielt werden sollen. Dies ist besonders für kleine
Mitgliedstaaten von Bedeutung, die umfangreiche Projekte zur
THG-Verringerung umsetzen.

Die Kommission schlägt vor, dass jeder Mitgliedstaat einen Plan
zum Erreichen seiner nationalen Ziele erarbeiten sollte. Die
durchschnittlichen jährlichen THG-Emissionen im Zeitraum
2013-2020 sollten aber nicht den Durchschnitt der Jahresemis-
sionen von 2005 bis 2020 überschreiten. Nach Ansicht des
Ausschusses wird es wichtig sein, dass die Umsetzung dieser
Pläne regelmäßig auf nationaler und europäischer Ebene über-
wacht wird, damit Abweichungen sofort erkannt und Korrektur-
maßnahmen ergriffen werden können.

1.6 Zur Steigerung der allgemeinen wirtschaftlichen Effizienz
bei der Umsetzung der gemeinschaftlichen Gesamtverpflichtung
und in der Absicht, die gemeinsamen Ziele mit dem geringsten
Kostenaufwand zu erreichen, sollte nach Ansicht des Ausschus-
ses in der Entscheidung vorgesehen werden, dass jeder Mitglied-
staat die Möglichkeit hat, auf der Grundlage bilateraler zwischen-
staatlicher Vereinbarungen einen Teil seiner THG-Emissions-
rechte auf einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen.
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1.7 Der Ausschuss ist der Meinung, dass ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen den auf die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen gerichteten Maßnahmen innerhalb der EU und
der Solidarität bei der Einleitung von Maßnahmen zur Emis-
sionsreduktion in Entwicklungsländern gefunden werden muss,
indem in den Projekten zur gemeinsamen Umsetzung des
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung flexible
Instrumente eingesetzt werden. Auf flexible Instrumente sollte
aber nur zurückgegriffen werden, wenn sie die weltweiten Treib-
hausemissionen tatsächlich reduzieren und nicht etwa zur Verla-
gerung von THG-Emissionen aus EU-Ländern in Drittstaaten
(Leakage-Effekt) führen.

1.8 Der Ausschuss stimmt den eingegangenen Verpflichtun-
gen und der Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten zu
und vertritt die Ansicht, dass die Öffentlichkeit besser über die
Prinzipien der Lastenverteilung unterrichtet werden muss. Bei
der Lastenverteilung müssen für jedes Land gesondert die Gege-
benheiten und der mit der Emissionsreduktion verbundene Kos-
tenaufwand sowie die Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit
und Entwicklung des Landes bewertet werden. Die Entscheidung
zur Lastenverteilung sollte im Verhältnis zum BIP eines jeden
Landes gleiche relative Kosten der Emissionsreduktion festlegen.

1.9 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, ein Compli-
ance-System einzurichten, in dessen Rahmen z.B. Geldbußen
gegen Mitgliedstaaten bei Überschreiten der festgelegten Emis-
sionsmengen vorgesehen werden.

2. Einführung: Das Kommissionsdokument

2.1 Die Europäische Kommission präsentierte am 23. Januar
2008 ein Vorschlagspaket zur Bekämpfung des Klimawandels
und zur Förderung der erneuerbaren Energien.

2.2 Der Vorschlag der Kommission soll der Umsetzung der
auf der Tagung des Europäischen Rates am 8./9. März 2007
erzielten Übereinkunft dienen, mit der die Europäische Union
die Verpflichtung eingeht, die Treibhausgasemissionen bis 2020
um 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren und außerdem bis
2020 20 % ihrer Energie aus erneuerbaren Energieträgern zu
gewinnen.

2.3 Die Gesamtanstrengungen der Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen werden auf die unter das EU-Emissionshandels-
system fallenden und die nicht darunter fallenden Sektoren auf-
geteilt. Die Kommission schlägt folgenden Ansatz vor: eine
Reduzierung der Emissionen in den EU-EHS-Sektoren bis 2020
um 21 % im Vergleich zu 2005; eine Reduzierung um rund
10 % im Vergleich zu 2005 in den Sektoren, die nicht im EU-
EHS erfasst sind. Zusammen genommen werden diese Reduktio-
nen zu einer Verringerung um 14 % gegenüber 2005 führen,
was einer Verringerung um 20 % gegenüber dem Stand von
1990 entspricht.

2.4 Der Rat stellte noch ehrgeizigere Ziele in Aussicht, sofern
ein globales und umfassendes Übereinkommen für die Zeit nach
2012 unterzeichnet wird und sich andere Industrieländer zu ver-
gleichbaren Emissionsreduktionen und die wirtschaftlich weiter

fortgeschrittenen Entwicklungsländer zu einem ihren jeweiligen
Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten angemessenen Beitrag
verpflichten. Unter diesen Voraussetzungen müsste die Gemein-
schaft anstreben, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 %
zu reduzieren.

2.5 In dem Vorschlag für eine Entscheidung wird nun festge-
legt, welchen Beitrag die Mitgliedstaaten leisten müssen, damit
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung erfüllen kann, die THG-
Emissionen aus nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG (nicht
unter das EU-Emissionshandelssystem) fallenden Quellen von
2013 bis 2020 zu verringern.

2.6 Der Vorschlag für eine Entscheidung enthält die Regeln,
nach denen festgelegt wird, welchen Beitrag die Mitgliedstaaten
zur Erfüllung der Verpflichtung der Gemeinschaft, die Treib-
hausgasemissionen von 2013 bis 2020 zu verringern, leisten
müssen.

2.7 Die Kommission vertritt zudem die Ansicht, dass bei den
Anstrengungen zur Reduktion der THG-Emissionen die Lasten
unter den Mitgliedstaaten verteilt und dabei die wirtschaftlichen
Unterschiede und das Pro-Kopf-BIP des jeweiligen Mitgliedstaats
berücksichtigt werden sollten. Deshalb sollten Mitgliedstaaten,
die derzeit ein relativ niedriges Pro-Kopf-BIP erwirtschaften und
künftig mit einem hohen BIP-Wachstum rechnen können, im
Jahr 2020 mehr Treibhausgase emittieren dürfen als 2005.

2.8 Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Differenzie-
rung empfiehlt die Kommission die Festlegung bestimmter
Obergrenzen für die einzelnen Länder, wobei von keinem Mit-
gliedstaat verlangt werden sollte, dass er seine Treibhausgase bis
2020 um mehr als 20 % gegenüber 2005 senkt, und keinem
Mitgliedstaat gestattet werden sollte, seine Treibhausgasemissio-
nen bis 2020 um mehr als 20 % gegenüber 2005 ansteigen zu
lassen.

2.9 Die Kommission sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat bis
2020 seine Treibhausgasemissionen aus nicht unter die Richt-
linie 2003/87/EG fallenden Quellen gegenüber seinen Emissio-
nen im Jahr 2005 um den Prozentsatz, der im Anhang dieser
Entscheidung für den jeweiligen Mitgliedstaat festgesetzt ist,
begrenzt.

2.10 Nach Auffassung der Kommission müssen die Treib-
hausgasemissionen im Zeitraum 2013-2020 jedes Jahr reduziert
werden. Es ist aber auch eine gewisse Flexibilität vorgesehen:
Jedem Mitgliedstaat ist gestattet, vom nachfolgenden Jahr eine
Menge vorweg in Anspruch zu nehmen, die 2 % seiner Ober-
grenze für Treibhausgasemissionen entspricht. Außerdem darf
ein Mitgliedstaat, dessen Emissionen niedriger sind als die Ober-
grenze, die über das verlangte Maß hinausgehenden Emissionsre-
duktionen für das nachfolgende Jahr anrechnen lassen.

2.11 Jeder Mitgliedstaat soll diese Treibhausgasemissionen
jedes Jahr linear begrenzen, um sicherzustellen, dass diese Emis-
sionen 2020 nicht die für ihn im Anhang der Entscheidung fest-
gelegte Obergrenze überschreiten.
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2.12 Um den Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen mehr Flexibilität zu gewähren sowie die nachhal-
tige Entwicklung in Drittländern (besonders in Entwicklungs-
ländern) zu fördern und Investoren Sicherheit zu bieten, schlägt
die Kommission die Möglichkeit vor, dass die Mitgliedstaaten
auch weiterhin CDM-Gutschriften verwenden können, damit es
auch nach 2012 einen Markt für diese Gutschriften gibt.

2.13 Damit gewährleistet ist, dass es einen solchen Markt
gibt und dass die THG-Emissionen in der EU weiter verringert
und die Ziele der Gemeinschaft in den Bereichen erneuerbare
Energieträger, Energiesicherheit, Innovation und Wettbewerbsfä-
higkeit verwirklicht werden, wird vorgeschlagen, den Anteil, bis
zu dem die Mitgliedstaaten pro Jahr Gutschriften aus THG-
Reduktionsprojekten in Drittländern verwenden dürfen, bis zum
Abschluss eines internationalen Klimaschutzübereinkommens
auf 3 % der Emissionen jedes Mitgliedstaats aus nicht unter das
Emissionshandelssystem fallenden Quellen im Jahr 2005 zu
begrenzen. Diese Höchstmenge entspricht ungefähr einem Drit-
tel der Reduktionsanstrengungen eines Mitgliedstaats im Jahr
2020. Jeder Mitgliedstaat sollte die Möglichkeit haben, den Teil
dieser Menge, den er nicht ausgeschöpft hat, auf einen anderen
Mitgliedstaat zu übertragen.

2.14 Die Kommission ist der Auffassung, dass nach
Abschluss eines internationalen Klimaschutzübereinkommens
die Mitgliedstaaten nur durch ein gemeinsames Konzept gere-
gelte Reduktionsgutschriften aus Ländern annehmen sollten, die
das Übereinkommen ratifiziert haben.

2.15 Außerdem ist die Kommission der Ansicht, dass nach
Abschluss eines internationalen Klimaschutzübereinkommens
durch die Gemeinschaft die Emissionsobergrenzen der Mitglied-
staaten entsprechend der in dem Übereinkommen enthaltenen
neuen Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Verringerung der
THG-Emissionen angepasst werden sollten.

2.16 Es ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten in den Jahres-
berichten gemäß Artikel 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG
ihre jährlichen Emissionen, die sich aus der Anwendung von
Artikel 3 ergeben, melden und über die Verwendung von Gut-
schriften gemäß Artikel 4 berichten. Außerdem sollen die Mit-
gliedstaaten den neuesten Stand ihrer voraussichtlichen Fort-
schritte bis spätestens 1. Juli 2016 übermitteln.

3. Allgemeine Bemerkungen

3.1 Die Initiative der Europäischen Kommission, den Mit-
gliedstaaten eine Verteilung der Lasten bei der Bekämpfung des
Klimawandels vorzuschlagen, wenn es um die Erfüllung der
gemeinschaftlichen Verpflichtung geht, von 2013 bis 2020 die
Treibhausgasemissionen aus nicht unter die Richtlinie
2003/87/EG (nicht unter das EU-Emissionshandelssystem) fal-
lenden Quellen zu reduzieren, ist ein wichtiges Bindeglied in
einer Kette von Entscheidungen bezüglich der Bekämpfung des
Klimawandels.

3.2 Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass diese Entschei-
dung zur Bewältigung der gemeinschaftlichen Aufgaben im
Bereich Umweltschutz und Klimawandel beitragen wird. Die
Gemeinschaftspolitik in diesem Bereich muss eine deutliche Ver-

ringerung der Treibhausgasemissionen gewährleisten, indem an
die Mitgliedstaaten verbindliche Anforderungen gestellt werden,
deren Erfüllung streng kontrolliert wird.

3.3 Gleichzeitig möchte der Ausschuss darauf aufmerksam
machen, dass die Wirksamkeit der Entscheidung bezüglich der
Lastenverteilung bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen
wesentlich von den beiden anderen Teilen des Energie- und Kli-
mawandel-Pakets abhängt, d.h. der Richtlinie über erneuerbare
Energieträger sowie der EU-EHS-Richtlinie. Dies bedeutet, dass
diese unmittelbar synergetisch zusammenwirken müssen; Ände-
rungen eines Teils werden Auswirkungen auf die jeweils anderen
Teile haben.

3.4 Sofern ein internationales Übereinkommen erzielt wird,
sollen die Verpflichtungen der Gemeinschaft angepasst werden.
Große Hoffnungen werden in die Verhandlungen gesetzt, die im
Dezember 2007 auf Bali (Indonesien) begonnen haben, und die
für weltweite Maßnahmen bis 2020 von entscheidender Bedeu-
tung sein können. Es wäre sehr hilfreich, wenn diese Verhand-
lungen zu einem Abschluss gebracht würden und 2009 wäh-
rend des Klimagipfels in Kopenhagen ein Klimaschutzüberein-
kommen erzielt würde. Davor wird noch ein Klimagipfel in Poz-
nan in Polen stattfinden, von dem man sich einen Vorstoß
erwartet.

3.5 Es ist zu begrüßen, dass die EU bei diesen Verhandlungen
die führende Rolle spielt. Durch die Verpflichtungen, die sie ein-
gegangen ist, geht die EU mit gutem Beispiel voran und ver-
sucht, andere Länder anzuspornen und zu vergleichbaren Maß-
nahmen zu bewegen. Verständlicherweise werden Schwellenlän-
der wie China, Indien und Brasilien die Emissionen nicht verrin-
gern, sie können aber deren Anstieg im Verhältnis zum Wirt-
schaftswachstum reduzieren. Der EWSA bestärkt die Kommis-
sion, alle Anstrengungen für den Abschluss eines internationalen
Übereinkommens (Post-Kyoto-Abkommens) zu unternehmen,
mit dem sich die Industrieländer zu einer 30 %igen Reduktion
der Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber dem Stand von
1990 verpflichten. Dies wäre im Einklang mit dem 4. Sach-
standsbericht des Weltklimarats, demzufolge eine 25-40 %ige
Emissionsreduktion bis 2020 gegenüber 1990 erforderlich ist,
um die globale Erwärmung auf höchstens 2oC über dem vorin-
dustriellen Niveau zu begrenzen. Wenn dieses internationale
Übereinkommen erzielt werden kann, so wird es natürlich erfor-
derlich sein, diesen und die anderen Vorschläge des Energie- und
Klimawandel-Pakets der Kommission im Hinblick auf das ehrgei-
zigere Ziel zu überarbeiten. Deshalb sollten alle Betroffenen
vorausschauend davon ausgehen, dass die im Moment für das
Jahr 2020 vorgeschlagenen Ziele nur der erste Schritt sind und
zu gegebener Zeit strengere Zielsetzungen erforderlich sein wer-
den, möglicherweise schon 2020, sicher aber in den darauffol-
genden Jahren.

3.6 Der Ausschuss vertritt die Meinung, dass Maßnahmen
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen so durchgeführt
werden sollten, dass sie langfristig die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit Europas sichern und sogar steigern. Die Entwick-
lung erneuerbarer Energieträger sowie energieeffizienter Pro-
dukte und Produktionsverfahren wird weltweit immer mehr
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gefragt sein, und Europa erwachsen Wettbewerbsvorteile aus sei-
ner weltweit führenden Stellung in vielen dieser Bereiche. Die
EU und die Mitgliedstaaten müssen die diesbezügliche Forschung
und Entwicklung unterstützen, ansonsten wird es schwierig, die
Ziele zu erreichen. Außerdem ist die Ausbildung von Fachleuten
und die allgemeine Aufklärung der Öffentlichkeit im Bereich
Energiesparen, Umweltschutz und Klimawandel dringend erfor-
derlich.

3.7 Der Zivilgesellschaft kommt bei der Umsetzung der Ent-
scheidung und der Erfüllung der von den Ländern eingegange-
nen Verpflichtungen eine sehr wichtige Rolle zu. Die Mitglied-
staaten sollten gesellschaftliche Initiativen, die zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen beitragen, mehr fördern und Kon-
zepte zur Unterstützung solcher Initiativen schaffen:

— Die Zivilgesellschaft könnte generell eine wichtige Rolle bei
der Durchführung der Entscheidung spielen. Deshalb müssen
die Anforderungen der Entscheidung und die Mittel für
deren Durchführung in jedem Mitgliedstaat besser bekannt
gemacht werden.

— Außerdem ist größeres Gewicht auf Aufklärungskampagnen
zu legen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und ihr
Verständnis der Notwendigkeit zu fördern, dass Anstrengun-
gen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen unter-
nommen werden müssen.

— Darüber hinaus ist die Ausbildung von Fachleuten und die
allgemeine Aufklärung der Öffentlichkeit im Bereich Energie-
sparen, Umweltschutz und Klimawandel dringend erfor-
derlich.

4. Besondere Bemerkungen

4.1 Der Ausschuss ist der Meinung, dass ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen den auf die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen gerichteten Maßnahmen innerhalb der EU und
der Solidarität bei der Einleitung von Maßnahmen zur Emis-
sionsreduktion in Entwicklungsländern gefunden werden muss,
indem in den Projekten zur gemeinsamen Umsetzung des
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung flexible
Instrumente eingesetzt werden. Auf flexible Instrumente sollte
aber nur zurückgegriffen werden, wenn sie die weltweiten Treib-
hausemissionen tatsächlich reduzieren, und nicht etwa zur Verla-
gerung THG-Emissionen aus EU-Ländern in Drittstaaten (Lea-
kage-Effekt) führen.

4.2 Die Kommission schlägt die Möglichkeit vor, dass die
Mitgliedstaaten auch weiterhin CDM-Gutschriften verwenden
können, damit es auch nach 2012 einen Markt für diese Gut-
schriften gibt. Der Ausschuss hat Bedenken hinsichtlich der
Qualität der zertifizierten Emissionsreduktionen (CER), die im
Rahmen der CDM-Gutschriften ausgegeben werden, und schlägt
Folgendes vor: Wenn die investierenden Staaten (im Rahmen
von Projekten, die vor 2013 beginnen) weiterhin CER einsetzen
können sollen, sollten die erstellten Referenzfälle überprüft und
verifiziert werden, um festzustellen, ob ein Projekt noch als
zusätzlich gelten kann. Bei neuen CDM-Projekten, die als Beitrag
der Mitgliedstaaten zur Lastenverteilung bei der Reduzierung der
Treibhausgasemissionen geplant sind, sollten nur diejenigen Pro-
jekte berücksichtigt werden, die sich auf die besten verfügbaren
Techniken (BAT) stützen.

4.3 Die Kommission verweist lediglich auf das allgemeine
Prinzip, dass Länder mit hohem Pro-Kopf-BIP strengere Reduk-
tionsverpflichtungen und Länder mit niedrigem Pro-Kopf-BIP
weniger strenge Reduktionsverpflichtungen eingehen sollen,
allerdings ist es durchaus möglich, dass verschiedene Länder,
selbst wenn sie ein gleiches relatives Pro-Kopf-BIP erwirtschaf-
ten, für das Erreichen gleicher Ergebnisse bei der Emissionsver-
ringerung unterschiedliche Bemühungen aufbringen müssen. Bei
der Lastenverteilung müssen für jedes Land gesondert die Gege-
benheiten und der mit der Emissionsreduktion verbundene Kos-
tenaufwand sowie die Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit
und Entwicklung des Landes bewertet werden. Die Entscheidung
zur Lastenverteilung sollte im Verhältnis zum BIP eines jeden
Landes gleiche relative Kosten der Emissionsreduktion festlegen.

4.4 Der Ausschuss verweist auf einen deutlichen Wider-
spruch im Wortlaut der Entscheidung. Die Kommission schlägt
2005 als Referenzjahr für die Bewertung der Anstrengungen der
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen vor,
und das Jahr 2020 gilt als Ende des Zeitraums. In Artikel 3
Absatz 2 Unterabsatz 2 heißt es, dass jeder Mitgliedstaat diese
Treibhausgasemissionen jedes Jahr linear begrenzt. Gleichzeitig
ist in Unterabsatz 1 desselben Absatzes vorgesehen, dass jeder
Mitgliedstaat dafür sorgt, dass seine gesamten Treibhausgasemis-
sionen im Jahr 2013 aus nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG
fallenden Quellen den Durchschnitt seiner gemäß dieser Richt-
linie und der Entscheidung Nr. 280/2004/EG gemeldeten und
überprüften Treibhausgasemissionen aus solchen Quellen in den
Jahren 2008, 2009 und 2010 nicht überschreiten. Demnach
dienen zur Bewertung der Situation im Jahr 2013 die Jahre
2008, 2009 und 2010 als Referenzjahre.

4.5 In Artikel 3 Absatz 3 des Entscheidungsentwurfs ist vor-
gesehen, dass Mitgliedstaaten vom nachfolgenden Jahr eine
Menge vorweg in Anspruch nehmen können, die 2 % ihrer
Obergrenze für Treibhausgasemissionen entspricht, oder bei
Nichtausschöpfung der in Absatz 2 des Entscheidungsentwurfs
festgelegten Menge diese für das nachfolgende Jahr anrechnen
lassen dürfen. Die Anrechnungsmöglichkeit von 1 Jahr bietet
keine ausreichende Flexibilität, wenn große Projekte umgesetzt
und gute Ergebnisse erzielt werden sollen. Dies ist besonders für
kleine Mitgliedstaaten von Bedeutung, die umfangreiche Projekte
zur THG-Verringerung umsetzen.

Die Kommission schlägt vor, dass jeder Mitgliedstaat einen Plan
zum Erreichen seiner nationalen Ziele erarbeiten sollte. Die
durchschnittlichen jährlichen THG-Emissionen im Zeitraum
2013-2020 sollten aber nicht den Durchschnitt der Jahresemis-
sionen von 2005 bis 2020 überschreiten. Nach Ansicht des
Ausschusses wird es wichtig sein, dass die Umsetzung dieser
Pläne regelmäßig auf nationaler und europäischer Ebene über-
wacht wird, damit Abweichungen sofort erkannt und Korrektur-
maßnahmen ergriffen werden können.

4.6 Zur Steigerung der allgemeinen wirtschaftlichen Effizienz
bei der Umsetzung der gemeinschaftlichen Gesamtverpflichtung
und in der Absicht, die gemeinsamen Ziele mit dem geringsten
Kostenaufwand zu erreichen, sollte nach Ansicht des Ausschus-
ses in der Entscheidung vorgesehen werden, dass jeder Mitglied-
staat die Möglichkeit hat, auf der Grundlage bilateraler zwischen-
staatlicher Vereinbarungen einen Teil seiner THG-Emissions-
rechte auf einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen.
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4.7 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, ein Compli-
ance-System einzurichten, in dessen Rahmen z.B. Geldbußen
gegen Mitgliedstaaten bei Überschreiten der festgelegten Emis-
sionsmengen vorgesehen werden.

4.8 Auch ist die Bestimmung in Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe c) bezüglich der ausgewogenen geografischen Vertei-
lung von Projekten nicht konkret genug, was die Anwendung
von Maßnahmen für den Erwerb der Gutschriften anbelangt

4.9 Zur Durchführung der Entscheidung sollte die Kommis-
sion den Mitgliedstaaten Handlungsleitlinien, Instrumente und
andere Mittel an die Hand geben. Ein erster angemessener
Schritt wäre die Herausgabe eines Leitfadens mit Erfolgsbeispie-
len aus der EU.

4.10 Zur Erreichung des Ziels der Entscheidung empfiehlt
der Ausschuss, dass die Mitgliedstaaten die Struktur- und Kohä-

sionsfonds für Projekte nutzen, in deren Rahmen keine Treib-
hausgase erzeugt oder sogar die Treibhausgasemissionen verrin-
gert werden.

4.11 Da in dem nächsten Zuteilungszeitraum 2013 bis 2020
für unter das EHS fallende Anlagen eine Versteigerung der Emis-
sionshandelszertifikate vorgesehen ist, werden auf diese Art Mit-
tel gewonnen, die für die Reduktion von Treibhausgasemissionen
in nicht unter das EU-Emissionshandelssystem fallenden Sekto-
ren benötigt werden. Ein Teil der Einnahmen sollte direkt den
Branchen zugute kommen, die Anstrengungen zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen unternehmen. Der Rest sollte in
einen Solidaritätsfonds für Entwicklungsländer fließen und Pro-
jekten zur Anpassung an den Klimawandel in diesen Ländern
vorbehalten werden.

Brüssel, den 9. Juli 2008

Der Präsident

des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Dimitris DIMITRIADIS

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die geologische Speicherung von
Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates sowie der
Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und der Verordnung (EG)

Nr. 1013/2006“

KOM(2008) 18 endg. — 2008/0015 (COD)

(2009/C 27/17)

Der Rat beschloss am 8. Februar 2008, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Arti-
kel 175 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen:

„Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die geologische Speicherung von Kohlen-
dioxid und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG,
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006“.

Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz nahm
ihre Stellungnahme am 4. Juni 2008 an. Berichterstatter war Herr WOLF.

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 446. Plenartagung am 9./10. Juli 2008 (Sitzung vom 9. Juli) mit
138 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme:
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1. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
2. Einleitung
3. Vorschlag der Kommission
4. Allgemeine Bemerkungen
5. Besondere Bemerkungen

1. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

1.1 Die Abscheidung und langfristige Speicherung des bei
der Nutzung (Verbrennung) fossiler Energieträger entstehenden
Kohlendioxids (CO2) — CCS — wäre ein sehr wesentlicher Bei-
trag zum Klimaschutz. Daher sind eine beschleunigte Entwick-

lung dieses Verfahrens und sein möglichst frühzeitiger Einsatz
anzustreben.

1.2 Die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie wird
vom Ausschuss als notwendige Voraussetzung für Entwicklung
und Anwendung von CCS begrüßt und inhaltlich weitgehend
unterstützt.

1.3 In der Richtlinie werden die wesentlichen Gesichtspunkte
angesprochen und dazu Regelungen vorgeschlagen. Dies betrifft
insbesondere die Fragen der Sicherheit für Mensch und Umwelt,
sowie die damit verbundenen Verantwortlichkeiten. Dadurch
unterstützt die Richtlinie auch die Akzeptanz seitens der Bürger
und trägt ihrem Sicherheitsbedürfnis Rechnung.
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